
 
 
 
 
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der DGWSeite 1 von Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der DGW4 08.02.2022 

Kommanditgesellschaft 

Deutsche Gasrußwerke GmbH & Co 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 1. Geltungsbereich: 

1.1 Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten 

ausschließlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen 

(„Verkaufsbedingungen“). Von diesen Verkaufsbedingungen 

oder den gesetzlichen Regelungen abweichende 

Bestimmungen – insbesondere in Einkaufsbedingungen des 

Bestellers – erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden von 

uns schriftlich bestätigt. Die vorbehaltlose Lieferung von 

Waren, die Erbringung von Leistungen oder die 

Entgegennahme von Zahlungen bedeutet unserseits kein 

Anerkenntnis abweichender Bestimmungen. 

1.2 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher 

Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne 

eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit sie in diesen Verkaufsbedingungen nicht 

unmittelbar geändert oder ausdrücklich ausgeschlossen 

werden. 

 2. Angebote, Verträge: 

Unsere Lieferungen erfolgen im Rahmen des zwischen den 

Eigentümern der DGW geschlossenen Gesellschafter-

vertrages, jeweils in der gültigen Fassung.  

 3. Schriftform: 

Bestellungen sowie sämtliche Änderungen und Ergänzungen 

hierzu bedürfen der Schriftform. 

 4. Preise: 

Soweit nicht anders vereinbart, verstehen sich unsere Preise 

ab Werk. Die Umsatzsteuer ist in der am Tag der 

Leistungserbringung gesetzlich geltenden Höhe zusätzlich zu 

entrichten. 

 5. Zahlung, Aufrechnung: 

 5.1 Es gelten die jeweils gültigen 

Zahlungsbedingungen der DGW. 

 5.2 Dem Besteller stehen Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der 

Lieferung bleiben die Gegenrechte des Bestellers unberührt. 

 

 6. Leistungsort, Versand: 

 6.1 Leistungsort für die Lieferung oder Leistung ist 

der Ort unseres Lieferwerkes oder -lagers. 

 6.2 Soweit eine Versendung der Ware vereinbart ist 

(Versendungskauf), versenden wir die Ware auf Kosten des 

Bestellers; dabei bestimmen wir Versandart, Versandweg und 

Frachtführer. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des 

zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung 

der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt  

auf den Besteller  über.  

 7. Teillieferungen und -leistungen:  

7.1 Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

•die Teillieferung für den Besteller im Rahmen des 

vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

•die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist 

und 

•dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 

zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur 

Übernahme dieser Kosten bereit). 

7.2 Rechte des Bestellers im Hinblick auf die 

gesamte Leistung oder die restliche Leistung, insbesondere 

Zurückbehaltungsrechte, Rechte/ Ansprüche wegen Verzugs 

oder Schadensersatzansprüchen statt der ganzen Leistung , 

bleiben von etwaigen Teilleistungen unberührt. 

 8. Liefertermine; Verzug: 

 8.1 Wird ein vereinbarter Liefer- und Leistungstermin 

überschritten oder eine sonstige vertragliche Verpflichtung 

durch uns nicht rechtzeitig erfüllt, hat uns der Besteller eine 

angemessene Nachfrist zu setzen. Diese Nachfrist beträgt 

mindestens drei Wochen. 

 8.2 Erfolgt die Lieferung oder Leistung nicht bis zum 

Ablauf der Nachfrist und will der Besteller daher von seinem 

Recht zum Rücktritt vom Vertrag Gebrauch machen oder 

Schadensersatz statt der Leistung verlangen, ist er verpflichtet, 

uns dies zuvor ausdrücklich unter Setzung einer 

angemessenen weiteren Nachfrist unter Aufforderung zur 

Lieferung oder Leistung anzuzeigen. Der Besteller ist 

verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer 

angemessenen  Frist zu erklären, ob er wegen der 

Verzögerung  der Lieferung/Leistung vom Vertrag zurücktritt 

und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf 

Lieferung/Leistung besteht. 

 9. Transportversicherung: 

Sofern eine andere Lieferbedingung als ab Werk vereinbart ist, 

sind wir aufgrund der Empfindlichkeit der zu liefernden Ware 

berechtigt, im Auftrag und auf Kosten des Bestellers eine 

angemessene Transportversicherung, mindestens in Höhe des 

Rechnungswertes der Ware, abzuschließen. Etwas anderes 

gilt nur, wenn die Incoterms CIF oder CIP ausdrücklich 

vereinbart werden. 

 10. Eigentumsvorbehalt: 

 10.1 Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung 

sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung unser 

Eigentum. 

10.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 

Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 

Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 

übereignet werden. Der Besteller hat uns unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter 

(z.B. Pfändungen) auf die uns gehörende Ware erfolgen. 

10.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 

insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind 

wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 

zurückzutreten und die Ware aufgrund des 

Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen. 

Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese 

Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Besteller zuvor 

erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben 
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oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist. 

10.4 Der Besteller ist bis auf Widerruf gem. unten (c) 

befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 

ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern 

und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 

nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die 

durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer 

Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 

wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren 

Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im 

Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 

oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende 

Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 

gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des 

Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der 

Besteller schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 

Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur 

Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 

2 genannten Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung 

der abgetretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller 

neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht 

einzuziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein 

Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den 

Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. 

Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir 

verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 

Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 

Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 

Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, 

die Befugnis des Bestellers zur weiteren Veräußerung und 

Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 

zu widerrufen. 

10.4 Übersteigt der realisierbare Wert der 

Sicherheiten unserer Forderungen um mehr als 10 %, werden 

wir auf Verlangen des Bestellers Sicherheiten nach unserer 

Wahl freigeben.    

 11. Höhere Gewalt: 

Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 

Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder 

sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 

vorhersehbare Ereignisse (zB. Betriebsstörungen aller Art, 

Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, 

Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 

Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder 

Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 

notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche 

Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht 

rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden 

sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern uns solche 

Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren 

oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 

vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer 

verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder 

verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den 

Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 

Anlauffrist. Soweit dem Besteller infolge der Verzögerung die 

Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, 

kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns 

gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 

 12. Produktangaben: 

12.1 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, 

ergibt sich die vertraglich geschuldete Beschaffenheit der Ware 

ausschließlich aus unseren jeweils geltenden 

Produktspezifikationen. Die Produktspezifikationen werden 

dem Besteller vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher 

Weise wie diese Verkaufsbedingungen in den Vertrag 

einbezogen.  

12.2 Beschaffenheits-, Haltbarkeits- und sonstige 

Angaben stellen nur dann Garantien dar, wenn sie als solche 

ausdrücklich schriftlich vereinbart und bezeichnet werden.  

12.3 Unsere Angaben in Wort und Schrift über 

unsere Produkte, Geräte, Anlagen und Verfahren beruhen auf 

Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir 

vermitteln diese Ergebnisse nach bestem Wissen, behalten 

uns jedoch Änderungen und Weiterentwicklungen vor. Das 

entbindet den Besteller jedoch nicht davon, unsere 

Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den 

eigenen  Gebrauch selbst  zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich 

der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für 

Anwendungen und Verfahrensweisen. 

 13. Beanstandungen: 

Alle Beanstandungen, insbesondere Mängelrügen, müssen 

uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 

Kalendertagen nach Empfang der Ware (bei versteckten 

Mängeln unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 

Kalendertagen nach ihrer Entdeckung bzw. dem Zeitpunkt, zu 

dem sie bei zumutbarer Untersuchung hätten entdeckt werden 

müssen) schriftlich zugegangen sein. Sofern der Besteller 

Beanstandungen und Mängelrügen nicht rechtzeitig oder nicht 

in der vereinbarten Schriftform angezeigt, gilt unsere Lieferung 

und Leistung im Hinblick auf die nicht oder nicht formgerecht 

gerügten Mangel als genehmigt. Nimmt der Besteller unsere 

Lieferung oder Leistung in Kenntnis eines Mangels an, so 

stehen ihm die aus der Mangelhaftigkeit ableitbaren Rechte nur 

zu, wenn er sich seine Rechte wegen dieses Mangels bei 

Lieferung ausdrücklich schriftlich vorbehält. 

 14. Rechte des Bestellers bei Mängeln: 

 14.1 Soweit unsere Lieferung und Leistung 

mangelhaft ist und vom Besteller hiernach zu Recht 

beanstandet wird, werden wir nach unserer Wahl nachliefern 

oder nachbessern (Nacherfüllung). Hierzu ist uns stets 

Gelegenheit innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 

Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 

Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist 

erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 

entbehrlich ist kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten 

oder die Vergütung mindern. 
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 14.2 Ferner kann der Besteller – vorbehaltlich der 

Regelung in Ziffer 15 – unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen Schadensersatz und Ersatz für die zum 

Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen 

verlangen. Der Aufwendungsersatz ist jedoch ausgeschlossen, 

soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand 

der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den 

vereinbarten Lieferort verbracht worden ist, es sein denn, die 

Verbringung entspricht seinem bestimmungsmäßigen 

Gebrauch. Auf den Schadens- und Aufwendungsersatz findet 

im Übrigen Ziffer  15 Anwendung. 

14.3 Bei nur unerheblichen Abweichungen von der 

vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher 

Beeinträchtigung der Brauchbarkeit der Ware, ist ein Rücktritt 

vom Vertrag oder Schadensersatz statt der Leistung 

ausgeschlossen. 

 14.4 Gesetzliche Rückgriffansprüche des Bestellers 

gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 

Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 

hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Hinsichtlich 

des Aufwendungsersatzes gelten Ziffer 14.3 und 15 

entsprechend. 

 14.5 Soweit der Besteller, nachdem er nach den 

Bestimmungen des Verbrauchsgüterkaufs erfolgreich in 

Anspruch genommen worden ist, im Wege der Gewährleistung 

bei uns Rückgriff nehmen will, bleiben die Rückgriffansprüche 

aufgrund der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf 

unberührt. 

 15. Schadensersatz: 

 15.1. Unsere Haftung auf Schadensersatz und 

Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 

mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 

Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und 

unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 

Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziffer 15 

eingeschränkt. 

15.2 Wir haften nicht im Falle einfacher 

Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 

Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich 

nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 

handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtungen, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen dürfte.  

15.3 Soweit wir gemäß Ziffer 15.2 dem Grunde 

nach auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen haften, ist diese Haftung auf 

Schäden/Aufwendungen begrenzt, die wir bei Vertragsschluss 

als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen 

haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt 

hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und 

Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands 

sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands 

typischerweise zu erwarten sind. 

15.4 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -

beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten 

unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und 

sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

15.5 Die Einschränkungen dieser Ziffer 15 gelten 

nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Verhaltens, für garantierte 

Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

 

 16. Verjährung: 

Gewährleistungs-, Schadensersatz und 

Aufwendungsansprüche des Bestellers verjähren in einem Jahr 

ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die vorgenannte 

Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist gilt nicht, sofern 

wir oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 

fahrlässig gehandelt haben, für Ansprüche im Falle der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder 

sofern wir aus sonstigen Gründen zwingend haften. 

 17. Beachtung gesetzlicher Bestimmungen: 

 17.1 Sofern im Rahmen der Lieferbestimmungen 

nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Besteller für die 

Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über 

Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware 

verantwortlich. 

 17.2 Sollte zum Zeitpunkt der Lieferung/Leistung 

eine gesetzliche oder behördliche Genehmigungspflicht zum 

Zwecke der Ausfuhr unserer Lieferung/Leistung bestehen und 

die hierauf beantragte Genehmigung zur Ausfuhr nicht erteilt 

werden, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

 17.3 Zum Rücktritt vom Vertrag sind wir ferner 

berechtigt, wenn im Falle einer Produktregistrierungspflicht 

eine Registrierung zum Zeitpunkt der Lieferung/Leistung nicht 

beantragt oder erteilt ist. 

 17.4 Wir sind nach $ 9 Verpackungsgesetz bei der 

Zentralen Stelle Verpackungsregister registriert. Unsere 

Registriernummer lautet DE3308732966974. Die Rücknahme 

von Verpackungsmaterial erfolgt über das REPASACK 

Rücknahmesystem 

18. Präferenzerklärung: 

Können für eine Ware aufgrund ihrer Präferenzeigenschaft 

zollrechtliche Erleichterungen gewährt werden, erstellen wir bei 

Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen eine Erklärung 

über die Präferenzeigenschaft (Lieferantenerklärung, 

Ursprungserklärung auf der Rechnung) in automatischer Form 

ohne gesonderte Unterschrift. Wir bestätigen, dass die 

Präferenzerklärung in Übereinstimmung mit unserer 

Verpflichtung nach Art. 5 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr. 

1207/2001 erfolgt. 

 19. Gerichtsstand: 

Gerichtsstand ist Dortmund; erheben wir Klage, so gilt daneben 

auch der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers. Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche 

Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 20. Anwendbares Recht: 

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns 

gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss 

internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-

Kaufrechts. 
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 21. Handelsklauseln: 

Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial 

Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten für deren 

Anwendung und Auslegung die INCOTERMS 2010 


